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Unser Zeichen: 010541-25/Ra/Ra

Rechtsanwalt Colin Rapp

Kanzlei Everswinkel

Jana Niederbäuser

Rechtsanwältin

Sehr geehrter Herr Kollege Teerling,

Frank Menningen
Dipl. Volkswirt Steuerberater

in vorbezeichneter Angelegenheit melden wir die Forderung unseres Mandanten Monsterstr. 44
D-483SI Everswinkel

Tel.: 02582 667730

Fax: 02582 6677320

Email: info@doettelbeck.de

Kanzlei Solingen

Detlef Wagner
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Wilhelmshöhe 3-5

D42655 Solingen
Tel.: 0212 64568680

Fax: 0212 64568681

Andreas Hellfritzsch an.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Beste kollegiale Grüße

in Bürogemeinschaft mit
Matthias Reckmann

Rechtsanwalt in Hamm

Mediator

Colin Rapp

Rechtsanwalt

Bankverbindung:
VR-Bank Westmünsterland

IBAN: DE 21 4286 1387 7001 2605 00

BIC GENODEM 1 BOB

Internet

www.doettelbeck.de

Partnerschaft
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Anlagel

Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren

Anmaldungen sind stets nur an den Insolvenzverwalter (Treuhänder, Sachwalter) zu senden,
nicht an das Gericht. Bitte beachten Sie auch das gerichtliche Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

Ca^r^c^ 6wvlö 4/ UJacbJö'l\
Schuldner

Insolvenzgericht;
Amtsgericht

Aktenzeichen

/46

Gläubiger

Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postanschrift, bei
Gesellschaften mit Angabe der gesetzlichen Vertreter

Gläublgervertreter
Die Beauftragung eines Rechtsanwalts islfreigestelll. Die
Vollmacht muss sich ausdrücklich auf Insolvenzsachen

erstrecken.
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'5^ Vollmacht anbei bzw. folgt umgehend

loo/ lioroo QoäjAtxrX)Bankverbindung (IBAN, ggf. BIG) ßf14 ^ 4

Geschäflszeichen Geschäftszeichen

Angemeldefe Forderungen

Jede selbstständige Forderung ist getrennt anzugeben. Reicht der Raum auf diesem Formular nicht

so sind die weiteren Forderungen in einer Anlage nach dem folgenden Schema aufruschlüsseln.
aus,

Erste Hauptforderung im Rang dos § 38 InsO (notfalls geschätzt) /■OOO, OQ> €
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Prozentpunkten über
Basiszinssatz aus

I

/. 00(^1 c^j € seit dem €5 o
CM

8 o
CM

% ausu € seit dam

c

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sindu (U
€CJ>

SummeCO ■ €

3>

3

Zweite Hauptforderung Im Rang des § 38 InaO (notfalls geschätzt)

Zinsen, höchstens bis zum Zeitpunkt vor der Eröffnung des Verfahrens
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Nachrangigo Forderungen (§ 39 InsO)
Dleae Forderungen sind nur anzumelden, wenn das Gericht ausdrücklich hierzu aufgefordeil hat (§ 174 Abs. 3
InsO). Die gesetzliche Rangstella Ist durch Ankreuzen zu bezeichnen, Ab Nachrang 3 sind Zinsen und Kosten
gesondert anzugaben und der jeweiligen Hauptforderung zuzuordnen (vgl. § 39 Abs. 3 InsO).

€

1. D Nachrang das § 39 Abs. 1 Nr. 1
€

2. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 2

3. [Z! Nachrang des § 39 Abs, 1 Nr. 3

4. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 4

5. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 5

6. Q Nachrang des § 39 Abs. 2

Zinsen (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6

Kosten (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6

Summe der nachrangigen Forderungen

€

€

€

€

€

€

€

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird beansprucht.

Q Ja, Begründung siehe Anlage

l^Neln ^					
Die angomeldete Forderung soll von der Restschuldbefrelung gern. § 302 InsO aus folgendem Grund

□ Ja, die Verbindlichkeiten des Schuldners resultieren

Q aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung;
I I aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig nicht

I I aus einem Stauerschuldverhältnis, da der Schuldner in diesem Zusammenhang wegen einer
Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 oder § 374 der Abgabenordnung rechtskräftig verurteilt
worden ist;

Der Rechtsgrund, aus dem sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmeldenden Gläubigerin
oder des anmeldenden Gläubigers um eine der vorgenannten Forderungen des § 174 Abs. 2 InsO handelt,
ist In der Anlage genannt/dargelegt.

^5vNe[n .			
Grund und nähere Erläuterung der Forderungen

(z.B, Warenlieferung, Miete, Darlehen. Reparaturlelstung, Arbeitsentgelt, Wechsel. Schadensersatz)	

Als Unterlagen, aus denen eich die Forderungen ergeben, sind beigefügt (möglichst in
—j- s ** Dortmund

iC9si ^
r

1 6. SEP. 2025

^Or. WemhflnflP fr-Piartnei’
acjitsanv^aite - Notar

(Ufit^schmunä evü. Firmenslempol)(Datum)

Bitte reichen Sie diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen Immer in zwei Exemplaren ein.
Beachten Sie auch die Hinweise Im gerichtlichen Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

(Ort)



Hiermit wird der

Partnerscliaft

Döttelbeck Dr. Weiiihöner & Partner

Rechtsanwälte Steuerberater

Otto-Krafft-Piatz 21

59065 Hamm

V O l> L M A C H T - Proy.eßvollmacht - Strafprozeßvollmacht

m Suchen

vvegen;

zur aiißergericluliclien und gerichtlichen Vertretung gemäß 81 ff.. 609, 624 1 ZPO. §§ 137, 302, 374 StPO imd §§ 164 ff.
BGB für alle Instanzen erteilt, Diese Voliinaclil erstreckt sich insbesüiulere auf folgende Befugnisse:

Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsaclien, Strafsaclien und Privalklagesachen in allen Instanzen auch als
Nebenkläger, auch für den Fall der Abwesenheit, Vertretung gemäß § 411 II StPO mit ausdrücklicher
Ermächtigung gemäß 233 I, 234 StPO, Vcrtrclinig in sämtlichen Sirafvollziigsangciegcnheilen, Vertretung
im Verfahren vorder Strarvollsireckiingskamiiicr,
Strafanträge sowie alle sonstigen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträge zu stellen und
zurückzunehmeii sowie die Zustimmung gern. §1} 153, 153 a ZPO zu erteilen, Nebenklage zu erheben und
zurückzunehmen.

Empfangiiaiimc von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des Streitgegenstandes, von Kautionen,
Entschädigungen und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und die
Verfügung darüberohiie die Beschränkung des 5 181 BGD,
Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere.
Onigegemiahmc von Zustellungen jeder Art von Ladungen z. B, nach ^ 16 FWG, § 8 VwZG, Einlegung und
Rücknahme von Rechtsmitteln .sowie Verzicht auf .solche, Erlicbung und Rücknahme von Widerklagen -- auch
in Ehesachen.

Beilegung des Rechtsstreites dureh Vergieicli, Verzicht oder Anerkenntnis,
Vertretung in Insolvcnzverfahren,

Vertretung in allen Nebenverfahren, z.B. Arrest- und einstweilige Verfügungsverfahrepi, Kostenfestsetzung,
Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwaciiseneii besonderen Verfahren, Zwangsversteigerung,
Zwangsverwallung und Hinterlegungsverfahien,
Regulienmg von Versicherungsschäden und Abschluß von Vergleiclien; bei Verkehrsunfällen ist der
Rechtsamvalt zunächst nur zur außergerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche des AuFlraggcbcis
bevollmächtigt, die Prozcssvollmachl gilt erst bei Schcilcm der außcrgericlitliclieii Verhandlungen,
Vertretung vor Familienget icliien gern. § 78 l Satz 2 ZPO, Anträge auf Scheidung der Ehe, ni Folgesachen und
einstweiligen Anordnungen zu stellen sowie Vereinbarungen zu treffen, Anträge auf Erteilung von Renten-
und sonstigen Versorgungsaiiskünfien zu stellen,
Anträge gemäß dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolguiigsinaßnahmen zu stellen,
Abgabe und Empfang von Willenserklärungen aller Art, z.B. Kündigungen, Begründung und Auniebung von
Vertvagsvcrhällnissen usw.,

Vertretung vor allen Behörden, den Arbeitsgerichten, Vcrwaltungsgcrichlen und Sozialgerichlcn sowie in
deren Vorverfahren.

Für den Fall der Vollstreckung wii-d der mit der Vollstreckung beauftragte Gericlilsvollzicher ermächtigt, die
in der oben benannten Sache hinsichtlich aller Vollstrcckungsmaßnahmen eingezogenen Beträge an die
angegebenen Bevollmächtigten auszuzahlen.
Die Kosienerstattungsanspniche und sonstige Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der
Justizkasse oder anderen erstattungpflichligcn Drillen werden in Höhe der Kosienansprüclie de.s beaulbagten
Anwalts an diesen abgelieten. Der öcvotliiiäditigtc ist ermächtigt, die Abtretung im Namen des AuHraggebers
dem Zahlungspflichtigen initzuleilen. Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner, Der oder die
Auftraggeber wurden darüber aufgeklärt, dass sie für von der Gegenseite zu crslailende Auslagen und
Gebühren selbst haften, smveit diese dort nicht eiiitreibbar sind.

I.

2.

3.

4.

y

6,

7,

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

leb bestätige hiermit ausdrücklich, vom gesamten Inhalt der Voümiichi Kenntnis genommen zu haben.

OoU- /// V'LO.cr,.ilnmw. den rUnterschrift



öffentliche Sitzung des
Arbeitsgerichts Münster

Gerichtstag Beckum

Beckum. 23.05.2025

2 Ca 551/25

(Bitte stets angeben)

Vorsitzende: Direktorin des Arbeitsgerichts Koch

In dem Rechtsstreit

Andreas Helifritzsch, Azaleenweg 39, 44289 Dortmund
Kläger

Prozessbevollmächtigte
Rechtsanwälte Dötteibeck Dr. Wemhöner & Partner, Am Kai 8, 44263 Dortmund

gegen

KAREC GmbH & Co KG, vertreten durch die persönlich haftende KAREC Verwaltungs
GmbH, diese vertreten durch deren Geschäftsführer Klaus Kemkensteffen, Centralia-

park 12, 59329 Wadersloh
Beklagte

erschienen bei Aufruf

1. der Kläger mit Rechtsanwalt Rapp

2. für die Beklagte der Geschäftsführer Herr Kemkensteffen und Herr Klaus Maßhöfer.

Es fand die Güteverhandiung statt.

Der Kläger erklärte, er habe Arbeitslosenlosengeld beantragt, aber noch nicht erhalten,

Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage schlossen die Parteien den folgenden

Vergleich

Die Parteien sind sich darin einig, dass das zwischen ihnen begründete Arbeits

verhältnis durch die Eigenkündigung des Klägers vom 12.02.2025 mit Ablauf des
31.05.2025 enden wird.

1.

Der Kläger bleibt von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung bis ein
schließlich 31.05.2025 unwiderruflich freigestellt.

2.

Die Beklagte zahlt an den Kläger je 7.310,00 € brutto Arbeitsentgelt für die Monate

März, April und Mai 2025. Die Zahlung erfolgt zunächst auf den sich ergebenden
Nettobetrag in monatlichen Raten in Höhe von 4.000,00 € jeweils zum ersten eines

3.



2 Ca 551/25-2-

Monats, beginnend mit dem 01.06.2025, und einer Schlusszahlung in Höhe von
2.504,49 € netto zum 01.09.2025. Gerät die Beklagte mit einer Rate länger als 10
Tage in den Rückstand wird sofort der gesamte noch offenstehende Restbetrag
fällig. Jeweils zum 01. der Fofgemonate, mithin ab dem 01.10.2025, zahlt die Be
klagte den sich hinsichtlich der Bruttobeträge ergebenden Restbetrag ebenfalls in
monatlichen Raten in Höhe von 4.000,00 €, es sei denn die Zahlung der Steuern

und Soziaiversicherungsabgaben wird dem Kläger gegenüber nachgewiesen.

Damit ist der Rechtsstreit erledigt.4.

Die Klägerseite behält sich den Widerruf des geschlossenen Vergleiches durch
Einreichung eines Schriftsatzes bis 26.05.2025 beim Arbeitsgericht Münster ein
gehend vor.

5.

vorgespleit und genehmigt.

Streitwertmitteilung: Verfahren und Vergleich 21.930,00 € (Bestandsschutzantrag Diffe-
zwischen dem 04.04.2025 bis 31.5.2025 zuzüglich Entgeltdifferenz Klageantrag Ziffrenz

4)

Der Klägervertreter beantragte eine vollstreckbare Ausfertigung des Vergleichs.

Für die Richtigkeit der Übertragung

Höltermann

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Koch



Döttelbeck Dr. Wemhöner & Partner
Rechtsanwälte ● Notar ● Steuerberater ● Fachaiiwäitc

Kiinzlei Dortmuiiü

Andrö Döttelbeck

Reclitsanwall und Notar

Fachanwull fiir Bank- und Kapitalmarktrechl
Fachanwall liir Ei-biecht

Colin Rnpp
Rechtsanwalt

Fachanwolt für Arbeitsrechl

Am Kai 8

44263 Dortmund

Td.:0231 70018871

Fax: 0231 70018166

Email: doctldbeck@docüdbcck.de

Dölldbcck Dr. Weinhöncr<S: Panncr. Am Kai 8.44263 Dcimniind

Arbeitsgericht Münster
Postfach 12 10

48002 Münster (Westfalen)

Kanzlei Hamm

Dr. Gabriele Wemhöner

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Medizinrecht

Fachanwällin liir Versicheningsi-ccht
Andreas Kiitcr

Rechtsanwalt

Fachanwolt fiir Bau- und Architckicmvcht

Dr. Burkhard Kipp
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwall fiir Verkehrsreehl

Anke Richter

Rechtsanwältin

Fachanwältin RirSlrafi-echt

Fachanwältin für Fainiiicnreehl

Fachanwällin für Verkehrsrecht

Chrlstophcr Kcmicr
Rechtsanwalt

Dortmund, den 10.04.2025
Unser Zeichen: 010541-25/Ra/Ra

Rechtsanwalt Colin Rapp

KLAGE

OUo-Krafl\-Plalz2l

D-59065 Hamm

Tel.: 02381973030

Fax: 02381 9730399

Email: inro@docttdbeck.de

Kanzlei Everswinkel

Jana Niederhäuser

Rechtsanwältin

Frank Mcimingen

Dipl. Volkswirt Steuerberater
Münslerstr. 44

D-48351 Everswinkel

Td.: 02582 667730

Fax: 02582 6677320

Einail: info@doettdheck.de

In der Sache

Andreas Hellfritzsch, Azaleenweg 39, 44289 Dortmund

- Kläger -

ProzessbevollmächtiQte

Döttelbeck Dr. Wemhöner & Partner RAe StB, Am Kai 8, 44263

Dortmund Kan/.lci Solingen

Detlef Wagner
Reclilsanwalt

Fachanwall für Bank- und Kapilaimarktrecht
Wilhelmshöhe 3-5

D-42655 Solingen
Tel.: 0212 64568680

Fax: 0212 64568681

gegen

KAREC GmbH & Co KG, vertreten durch die persönlich haftende

KAREC Verwaitungs GmbH, diese vertreten durch deren Geschäfts

führer Klaus Kemkensteffen, Centraliapark 12, 59329 Wadersloh

- Beklagte -

in Dürogemcinschafl mit
Matthias Rcckmaim

Rechtsanwalt in Hamm

Mediator

Bankverbindung:
VR-Bank We.simünsterland

[BAN: DE 21 4286 1387 7001 2605 00

BICOENODEMIBOB

Internet

www.doeltelbeck.de

wegen: Kündigung
Purtncrscliaft

Amtsgericht Essen Rcg-Nr; PR 79
Sitz in Hamm

Steucr-Nr.: DK 322 5802 2217

USt-ID-Nr.: DE 182 690 795
vorläufiger Streitwert: 21.900,00 EUR



Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und bitten um Anberaumung eines

zeitnahen Gütetermins.

Sollte die Güteverhandlung scheitern, so werden wir beantragen:

Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis des Klägers durch schriftliche Kündi

gung der Beklagten vom 28.03.2025, zugegangen am 04.04.2025, nicht aufgelöst wor

den ist.

1.

Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungs

tatbestände endet, sondern zu unveränderten Bedingungen über den Beendigungs

zeitpunkt hinaus fortbesteht.

Sollte die Beklagte im Gütetermin nicht zu Protokoll des Gerichtes erklären, dass sie

den Kläger weiterbeschäftigen wird, sofern ein der Klage stattgebendes Urteil ergeht,

wird weiter beantragt, die Beklagte zu verurteilen, den Kläger für den Fall des Obsie-

gens mit dem Feststellungsantrag, dass das Arbeitsverhältnisses nicht durch die Kün

digung aufgelöst wurde, zu den im Arbeitsvertrag geregelten Arbeitsbedingungen als

Vertriebsmitarbeiter zu einem monatlichen Bruttogehalt von 7.300.00 Euro bis zu einer

rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag weiter zu beschäftigen,

2.

3.

Begründung

Der Kläger ist am 14.09.1973 geboren und verheiratet.

Seit dem 01.06.2021 ist der Kläger bei der Beklagten als Vertriebsmitarbeiter beschäftigt.

Die durchschnittliche monatliche Bruttovergütung des Klägers beträgt 7.300,00 Euro.

Beweis: 1. Arbeitsvertrag (Anlage K 1)

2. Aktuelle Gehaltsabrechnung Februar 2025 des Klägers (Anlage K 2)

Die Beklagte beschäftigt mehr als 10 Arbeitnehmer, das Kündigungsschutzgesetz findet An

wendung.

Mit Schreiben vom 28.03.2025 hat die Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos, hilfsweise zum

01.04.2025 gekündigt. Die Kündigung ist dem Kläger am 04.04.2025 zugegangen.

Schreiben der Beklagten vom 28.03.2025 (Anlage K 3)Beweis:

2



Die Kündigung wurde aus „erhebiichen wirtschaftiichen Gründen“ ausgesprochen, aiso offen-

sichtiich betriebsbedingt. Eine betriebsbedingte Kündigung ist jedoch fristlos nicht möglich.

Die wirtschaftliche Lage ist planbar und auch voraussehbar bis zu einem gewissen Grad, än

dert sich jedoch nicht ad hoc. so dass eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein könnte.

Auch der hilfsweise Ausspruch der Kündigung zum 01.04.2025 geht ins Leere, da die Kündi

gung erst am 04.04.2025 zugestellt wurde und keine Kündigungsfrist eingehalten wurde.

Über die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung ist hier nicht zu befinden, da der Kläger

selbst mit Schreiben vom 17.02.2025 zum 31,05.2025 fristgemäß gekündigt hat.

Im Zuge dessen hat die Beklagte dem Kläger sodann einen Aufhebungsvertrag vorgelegt,

den der Kläger ablehnte. Als offensichtliche Reaktion hierauf wurde dann die im Streit ste

hende Kündigung ausgesprochen.

Der Klageantrag enthält auch eine selbständige allgemeine Feststellungsklage nach § 256

ZPO. Dem Kläger sind derzeit keine anderen Beendigungstatbestände außer der streitgegen

ständlichen Kündigung bekannt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Be

klagte im Verlaufe des Verfahrens weitere Kündigungen ausspricht. Der vorliegende Klagean

trag ist zur Absicherung des Klägers und aus haftungsrechtlichen Gründen erforderlich.

Die Beklagte ist zur Weiterbeschäftigung des Klägers verpflichtet. Nach der Rechtsprechung

des BAG steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu unveränderten

Arbeitsbedingungen zu, wenn ein obsiegendes erstinstanzliches Urteil vorllegt. Das Weiterbe

schäftigungsinteresse des Arbeitnehmers überwiegt das Gegeninteresse des Arbeitgebers an

der Nichtbeschäftigung des Arbeitnehmers. Sofern die Beklagte im Gütetermin nicht die Be

reitschaft zur Weiterbeschäftigung des Klägers erklärt, ist davon auszugehen, dass die Be

klagte den Weiterbeschäftigungsanspruch nicht freiwillig erfüllt. Daher ist dem Antrag stattzu

geben.

Weiterer Sach- und Rechtsvortrag bleibt Vorbehalten, bis die Beklagte ihrer Darlegungs- und

Beweispflicht nachgekommen ist.

Colin Rapp

Rechtsanwalt
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